
Transparenzregister
Meldepflicht für ausländische Gesellschaften mit 
Bestandsimmobilien

Ausgangslage:
• Der Immobilienmarkt gilt als besonders anfällig 

für Geldwäsche. Ziel des Gesetzgebers ist 
sicherzustellen, dass nachvollziehbar ist, wem 
Immobilienbesitz zuzurechnen ist. 

• Vor diesem Hintergrund wurden Notarinnen 
und Notare verpflichtet, bei Kaufverträgen 
über Immobilien zu prüfen, ob jedenfalls die 
Erwerbergesellschaft im Transparenzregister 
gemeldet ist. Soweit dies nicht der Fall war, 
darf die bzw. der Notar die Beurkundung nicht 
vornehmen (Beurkundungsverbot). 

• Um auch ausländische Strukturen zu erfassen, 
wurden sukzessive Meldepflichten für 
ausländische Gesellschaften eingeführt. 
Diese waren bislang dann zur Meldung 
ihrer wirtschaftlich Berechtigten zum 
Transparenzregister verpflichtet, wenn sie direkt 
oder im Wege eines „Share Deals“ Eigentum an 
in Deutschland gelegenen Immobilien erwerben. 

Neuregelung:
Mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz II sind zum 
1. Januar 2023 Meldepflichten für ausländische 
Gesellschaften zum Transparenzregister weiter 
ausgeweitet worden. 

Die Meldepflicht gilt nun auch für ausländische 
Gesellschaften mit Bestandsimmobilien in 
Deutschland. Hierfür gilt eine Umsetzungsfrist bis 
zum 30. Juni 2023. 

Dies gilt sowohl für die direkte Beteiligung an 
Immobilien als auch für Share Deals, bei denen 
Anteile an Gesellschaften mit Immobilienbesitz 
in der Vergangenheit erworben wurden 
(Erwerbsvorgang nach § 1 Absatz 3 oder Absatz 3a 
des Grunderwerbsteuergesetzes – GrEStG).

Als Erleichterung hat der Gesetzgeber vorgesehen, 
dass eine Meldepflicht entfällt, wenn die 
betroffenen Gesellschaften die entsprechenden 
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bereits 

an ein anderes Register eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union übermittelt haben. 

Offene Fragen:
Die Neuregelung wirft in der Praxis diverse Fragen 
auf: 

Zunächst erfolgt in der Praxis oftmals die 
Gründung ausländischer Erwerbergesellschaften 
(z. B. luxemburgische PropCo) kurzfristig vor der 
Immobilientransaktion. In der Kürze der Zeit ist 
mangels Handelsregistereintrag in Luxemburg keine 
Meldung zum dortigen Transparenzregister möglich. 
Die oben genannte Ausnahme (keine Meldung an 
das deutsche Transparenzregister, wenn Meldung 
im EU-Ausland vorliegt) hilft dann gerade nicht. Die 
Lösung in der Praxis ist oftmals die Meldung der 
Gesellschaft an das deutsche Transparenzregister. 
Nicht abschließend geklärt ist, ob der Eintrag im 
deutschen Transparenzregister gelöscht werden 
kann, sobald die Gesellschaft im ausländischen 
Transparenzregister gemeldet werden konnte. 

Durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ergeben 
sich zudem weitere Unsicherheiten hinsichtlich der 
Pflichten für ausländische Gesellschaften: 



• Müssen neben der PropCo (die unmittelbar 
den deutschen Grundbesitz hält) auch deren 
ausländische Muttergesellschaft(en) zum 
Transparenzregister melden? Angesichts 
des Wortlauts stellt sich insbesondere die 
Frage, ob nur die Gesellschaft, bei der sich 
der Erwerbsvorgang nach § 1 Absatz 3 
oder Absatz 3a GrEStG verwirklicht oder 

sämtliche ausländischen Gesellschaften der 
Beteiligungskette einer Meldepflicht unterliegen. 

• Weiterhin stellt sich im Fall einer mehrstöckigen 
Beteiligungskette die Frage, ob bei zeitlich 
hintereinander folgenden Erwerbsvorgängen 
nach § 1 Absatz 3 oder Absatz 3a GrEStG 
die bei den ersten Transaktionen beteiligten 
Erwerbergesellschaften ihre Meldung zum 
Transparenzregister wieder löschen können. D.h. 
muss nur die aktuell als Erwerbergesellschaft 
qualifizierte ausländische Rechtseinheit gemeldet 
sein oder muss die Historie gepflegt werden? 
Sollte letzteres der Fall sein, würde dies einen 
erheblichen Verwaltungsaufwand nach sich 
ziehen. Dagegen sprechen Sinn und Zweck der 
Norm – für die Geldwäscheprävention kommt es 
unseres Erachtens maßgeblich darauf an, wer 
eine Immobilie hält bzw. erwerben möchte. 

• Welche Rolle spielt die zeitliche Reihenfolge 
des Grundstückserwerbs im Verhältnis zum 
Erwerbsvorgang nach § 1 Absatz 3 oder Absatz 
3a des Grunderwerbsteuergesetzes? Unseres 
Erachtens unterliegt nur die PropCo einer 
Meldepflicht, sofern das Grundstück nach dem 
Erwerb der Beteiligung § 1 Absatz 3 oder Absatz 
3a GrEStG durch die PropCo erworben wird.

Folgen eines Verstoßes:
Bei Nichteinhaltung der o. g. Meldepflichten 
stehen erhebliche Bußgelder im Raum. Diese 
orientieren sich nach dem Bußgeldkatalog 
maßgeblich am Umsatz bzw. der Bilanzsumme 
der Gesellschaft und können sich auf bis zu 
EUR 150.000 bei einem erstmaligen Verstoß 
belaufen. Bei schwerwiegenden, wiederholten 
oder systematischen Verstößen können sich die 
Bußgelder auf bis zu EUR 1.000.000 erhöhen.

Daneben sieht das Gesetz ein „Naming 
and shaming“ bei bestandskräftigen 
Bußgeldentscheidungen ab EUR 200 vor (siehe die 
Seite des Bundesverwaltungsamts) – derzeit sind 
schon über 1.200 Entscheidungen publiziert. 

Unter wirtschaftlichen Aspekten ist ggf. 
besonders kritisch, dass ein ausdrückliches 
Beurkundungsverbot bei Immobilientransaktionen 
besteht. Somit kann eine Transaktion bei fehlender 
oder fehlerhafter Meldung zum Transparenzregister 
scheitern oder sich jedenfalls erheblich verzögern. 

Bestens für Sie aufgestellt:
KPMG Law begleitet das Thema Transparenzregister 
seit dessen Einführung im Jahr 2017 und verfügt 
über eine breite fachliche Expertise bei der 
Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und der 
Abwehrberatung im Rahmen von Bußgeldverfahren.

Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.
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